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Hinweise auf Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung 
Je mehr Informationen Sie über den eventuellen Schwarzarbeiter geben können, umso größer ist die Chance, den 
Schwarzarbeiter auch tatsächlich zu überführen. Aufgrund dessen ist es wichtig, die nachfolgenden Fragen so um-
fassend und genau wie möglich zu beantworten. 
 

Datum 

Welche Person oder Firma ist Ihnen aufgefallen? 
 
Name 

Vorname 

Anschrift 

 
 
Wo (genaue Ortsangabe oder Anschrift der Baustelle)? 
 
Straße, Hausnummer 

Ort 

Auftraggeber/in – Bauherr/in 

 
 
Welche Arbeiten werden ausgeführt? 
 

 

 

Wieviele Personen sind dort tätig?  

 

 

Seit wann werden die Arbeiten ausgeführt?  
 

 
 
Wenn die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind, wann wird dort gearbeitet? 
 

  wochentags   am Wochenende   während der normalen Arbeitszeit 
 

  abends genaue Arbeitszeiten: ________________________________________________ 
 
 
Welche Fahrzeuge werden benutzt? 
 
Marke, amtl. Kennzeichen 

 
 
Zusätzliche Angaben (weitere Baustellen, weitere Auftraggeber etc.): 
 

 

 



 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass häufig noch weitere Informationen für eine gezielte Verfolgung benötigt werden. 
Diese Informationen können nur Sie geben. Daher bitten wir Sie, möglichst Ihren Namen und Ihre Telefon-Nummer 
anzugeben. Sie können auch persönlich vorsprechen. 
 
Name, Vorname 

Anschrift 

Telefon E-Mail 

 
Sofern Ihnen Rechnungsbelege, Angebote oder sonstige Unterlagen zu der betreffenden Person bzw. Firma vor-
liegen, fügen Sie diese bitte in Kopie bei. 
 
 
Ihre Hinweise senden Sie bitte an: 
 
 
GEBIET DES                               Rhein-Sieg-Kreis
RHEIN-SIEG-KREISES:               Der Landrat
                                                             Polizeiverwaltung und Logistik
                                                             Ordnungsangelegenheiten - 32.11 -  
                                                             Kaiser-Wilhelm-Platz 1
                                                             53721 Siegburg 
 
 
Telefon: (02241) 13-26 42
Telefax: (02241) 13-32 23 
E-Mail:   st.schwarzarbeit@rhein-sieg-kreis.de
 
STADTGEBIET BONN: Bundesstadt Bonn 
 Die Oberbürgermeisterin 
 Amt 33-13/Schwarzarbeit 
 Berliner Platz 2 
 53111 Bonn 
 
Telefon: (0228) 77-54 59 
Telefax: (0228) 77-25 61 
E-Mail: kn.schwarzarbeit@bonn.de 
 
 
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Bekämpfungsgruppe Schwarzarbeit sind zu den üblichen Arbeitszeiten zu 
erreichen. 
 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rhein-sieg-kreis.de und www.bonn.de. 
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